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Förderung einer tätigkeitsbegleitenden Ausbildung für Quereinsteiger in das Berufsfeld 
der Kindertagesbetreuung  
hier: Stellungnahme zur Richtlinie Ausbildungsförderung Kindertagesbetreuung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
als Landesjugendhilfeausschuss begrüßen wir ausdrücklich die Fortsetzung der Förderung einer 
tätigkeitsbegleitenden Ausbildung als Sozialpädagogische Assistent/in und die Erweiterung der 
Förderung auf die tätigkeitsbegleitende Ausbildung zur Erzieher/in durch die Richtlinie Ausbil-
dungsförderung Kindertagesbetreuung. 
 
In der finanziellen Unterstützung des Quereinstieges in das Arbeitsfeld Kita sehen wir eine wich-
tige Maßnahme, um geeignete Personen für die Arbeit in der Kita zu gewinnen und zu Fachkräf-
ten auszubilden. 
 
Die neue Richtlinie zur Ausbildungsförderung unterstützt und ergänzt die mit der Richtlinie QUIK 
intendierten Ziele. Da jedoch ein Großteil der Kita-Gruppen nicht von den QUIK-Geldern profi-
tiert, bleiben hier mögliche Quereinstiegspotentiale ungenutzt.  
 
Die niedersächsische Ausbildungsförderung ist ein wichtiger Beitrag, der aber das durch eine 
Teilzeitbeschäftigung erzielte Einkommen nicht ausreichend ergänzen kann. Für Personen mit 
Kindern, für Alleinerziehende im Besonderen, ist es nicht möglich, neben einer Teilzeitbeschäfti-
gung als Ergänzungskraft oder Sozialpädagogische Assistent/in in der Kita (oder als Kinderta-
gespflegeperson) und der schulischen Ausbildung auch noch einer Nebenbeschäftigung nach-
zugehen. Die Finanzierung über ein Darlehen (Aufstiegs-BAFÖG) oder einen Bildungskredit be-
lastet die Fachkräfte noch jahrelang nach Abschluss ihrer Ausbildung und ist deshalb keine ide-
ale Alternative. 
 
Um dem sich abzeichnenden Fachkräftebedarf und Fachkräftemangel entgegenwirken zu kön-
nen, halten wir eine Vielfalt von Ausbildungsformen als Ergänzung zur Regelausbildung für not-
wendig. Sie sind Herausforderung und Chance zugleich und erfordern von allen Verantwortli-
chen und Beteiligten des Arbeitsfeldes Kindertagesbetreuung große Anstrengungen. 
  
Wir regen an, neben den schon ergriffenen Maßnahmen und bestehenden Möglichkeiten, vergü-
tete Ausbildungsformen in Niedersachsen weiterzuentwickeln. Die Erfahrungen aus Länder- und 
Bundesprogrammen haben in den letzten Jahren gezeigt, dass Personen, die bereits über 30 
Jahre alt sind, die schon länger gearbeitet haben und/oder Familie haben, für den Quereinstieg 
zu gewinnen sind, sofern der Lebensunterhalt während der Ausbildung gesichert ist.  
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Der Landesjugendhilfeausschuss ist gern bereit, sich mit seiner Fachexpertise bei dieser Zu-
kunftsaufgabe einzubringen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Bernd Heimberg 
Vorsitzender 
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